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I. Bekanntmachungen des Landkreises

Allgemeinverfügung Nr. 01/2021  
des Landkreises Wittmund

Allgemeinverfügung des Landkreises Wittmund 
zur Regelung von Zusammenkünften bei  
einer kumulativen 7-Tage-Inzidenz von  

unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner 
im Landkreis Wittmund

Der Landkreis Wittmund erlässt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 4 und Satz 5 der 
Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 30. Oktober 2020 (Nds. Corona-Verord-
nung; zuletzt geändert am 07.03.2021) i. V. m. § 28 Abs. 1 Satz 2 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Nie-
dersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) 
folgende Allgemeinverfügung:
1.  Eine Zusammenkunft von Personen ist mit höchstens zehn Perso-

nen zulässig, die insgesamt höchstens drei Haushalten angehören 
dürfen, wobei Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von ein-
schließlich 14 Jahren nicht einzurechnen sind und nicht zusam-
menlebende Paare als ein Haushalt gelten.

  Begleitpersonen oder Betreuungskräfte, die erforderlich sind, um Men-
schen mit einer wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit 
eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden 
nicht eingerechnet. Eine weitere Person ist zulässig, soweit diese Dritte 
im Sinne des § 1684 Abs. 4 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist.

  An einer Zusammenkunft dürfen Personen, die ihren Wohnsitz oder 
ihren ständigen Aufenthalt in einer anderen Kommune haben, nur dann 
teilnehmen, wenn auch in dieser Kommune die Zusammenkünfte ent-
sprechend dieser Allgemeinverfügung zugelassen sind oder die Zu-
sammenkunft nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nds. Corona-Verordnung zulässig 
wäre. 

  Die Allgemeinverfügung gilt nicht für Versammlungen im Sinne des  
§ 2 des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes (NVersG). Eine Zu-
sammenkunft, die weder aufgrund dieser Allgemeinverfügung zulässig 
noch eine Versammlung im Sinne des § 2 NVersG ist, ist verboten.

2.  Wird die kumulative 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner/innen im Landkreis Wittmund überschritten, 
so gelten die Kontaktbeschränkungen gem. § 2 Absatz 1 Nds. Co-
rona-Verordnung vom 30. Oktober 2020 (zuletzt geändert am 07. 
März 2021). 

  Demnach sind dann immer gemäß Nds. Corona-Verordnung folgende 
Regelungen gültig: Eine Zusammenkunft von Personen ist mit höchs-
tens fünf Personen zulässig, die insgesamt höchstens zwei Haushalten 
angehören dürfen, wobei Kinder dieser Personen bis zu einem Alter 
von einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen sind und nicht zusam-

menlebende Paare als ein Haushalt gelten. Begleitpersonen oder Be-
treuungskräfte, die erforderlich sind, um Menschen mit einer wesent-
lichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eine Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden nicht eingerechnet. Eine 
weitere Person ist zulässig, soweit diese Dritte im Sinne des § 1684 
Abs. 4 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist. 

Begründung:
Der § 2 Abs. 1 Satz 4 und Satz 5 der Nds. Corona Verordnung vom 30. 
Oktober 2020 (Nds. GVBI. S. 368; zuletzt geändert am 07.03.2021) gibt 
den betreffenden Kommunen die Möglichkeit, durch eine Allgemein-
verfügung die Regelungen zu den privaten Zusammenkünften unter be-
stimmten Voraussetzungen anzupassen. 
Der Landkreis Wittmund ist die für den Erlass von Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten sachlich und 
örtlich zuständige Behörde (§ 28 Abs. 1 S. 2 IfSG in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD). Bei SARS-CoV-2 han-
delt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Im 
Landkreis Wittmund und auch in vielen anderen Landkreisen wurden be-
reits mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und krankheitsgefährdete 
Personen im Sinne des § 2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert.
Es liegt somit im Ermessen der Landkreise, dies anzuordnen und damit 
die Kontaktbeschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Landkreises zu lockern.
Grundsätzlich ist eine Zusammenkunft von Personen mit höchstens fünf 
Personen zulässig, die insgesamt höchstens zwei Haushalten angehören 
dürfen. Eine Lockerung wäre mithin eine Verdoppelung der zulässigen 
Personenzahl und muss gründlich abgewogen werden. 
a)  Aktuelle Inzidenz / Aktuelle Lage im Landkreis Wittmund (Stand 

09.03.2021)
  Mit Stand am 09.03.2021 weist der Landkreis Wittmund eine Inzi-

denz von 15,8 auf. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben 
Tagen lediglich neun Personen mit dem Corona-Virus im Landkreis 
Wittmund infiziert haben. Insgesamt gelten derzeit 15 Personen als in-
fiziert, wobei sich die infizierten Personen wie folgt auf die Gemeinden 
verteilen:

 Stadt Wittmund:  4
 Samtgemeinde Esens:  2
 Gemeinde Friedeburg:  4
 Samtgemeinde Holtriem:  5
  Auf den beiden Inseln Langeoog und Spiekeroog gibt es derzeit keine 

aktiven Infektionen. 
  Neben den 15 infizierten Personen sind noch weitere 51 Kontaktperso-

nen in Quarantäne.
  Insgesamt ist damit festzustellen, dass die Infektionslage im Landkreis 

Wittmund sehr gemäßigt ist. Eine Lockerung der Kontaktbeschränkun-
gen ist daher aufgrund der aktuellen Lage angemessen und verhältnis-
mäßig.

b)  Auswirkungen der britischen Mutation auf die Fallzahlen / auf die 
Schwere der Verläufe

  Im Gebiet des Landkreises Wittmund hat das Auftreten der britischen 
Mutation nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen 
geführt. Bei den Neuinfektionen ist zwar zu beobachten, dass circa 
25 % der Fälle mit der britischen Mutation infiziert sind, jedoch sind 
bisher keine schwereren Verläufe zu beobachten.

  Somit steht dies einer Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht im 
Wege.

c) Entwicklung der Inzidenz in den letzten Wochen/Monaten
  Seit dem 01.03.2021 ist die Inzidenz im Landkreis Wittmund stabil 

unter 35. Seit dem 10.02.2021 ist darüber hinaus die Inzidenz unter 
einem Wert von 50. Insgesamt hat der Landkreis Wittmund den In-
zidenzwert von 35 im letzten Monat an nur acht Tagen überschritten 
(08.02., 09.02., 10.02., 23.02., 24.02., 26.02., 27.02., 28.02.). Seit Mit-
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te November 2020 gab es im Landkreis Wittmund zwei Ausbruchsge-
schehen, die die Inzidenz erheblich nach oben getrieben haben. Zum 
einen gab es einen Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim und zum 
anderen ein Geschehen im Krankenhaus Wittmund. Außerhalb dieser 
klar eingrenzbaren Szenarien konnte eine erhöhte Inzidenz (>100) 
nicht festgestellt werden.

  Seit Beginn der Pandemie befinden sich die Inzidenzzahlen im Land-
kreis Wittmund auf einem, im bundesweiten Vergleich, niedrigem Ni-
veau. Das liegt zum einen an der ländlichen Struktur und zum anderen 
an der konsequenten Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheits-
amt. 

  Auch die Entwicklung der Infektionszahlen des Landkreises in den 
letzten Wochen spricht mithin für eine Lockerung der Kontaktbe-
schränkungen im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 4 Nds. Corona-Verordnung.

d)  Aktuelle Inzidenz / Aktuelle Lage in den Nachbarlandkreisen/
Städten

  Für eine abschließende Bewertung ist auch ein Blick in die Nachbar-
kommunen notwendig.

 Inzidenzen am 09.03.2021:
 Landkreis Aurich:  27,4 Landkreis Friesland:  31,4
 Landkreis Leer:  99,0 Stadt Wilhelmshaven:  23,7
 Landkreis Ammerland: 74,5
  Alle Landkreise befinden sich unter der Inzidenz von 100, drei von 

fünf sogar unter der Inzidenz von 35. Insgesamt ist die Infektionslage 
in (Ost)Friesland damit gemäßigt. Kein angrenzender Landkreis hat 
die Verschärfung nach § 18a Nds. Corona-VO zu verfügen. Somit ist 
das Gefälle zwischen Regelungen nicht unverhältnismäßig hoch. 

e) Zusammenfassung
  Insgesamt ist festzustellen, dass eine Lockerung der Kontaktbeschrän-

kungen im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 4 Nds. Corona-VO, insbesondere im 
Kontext der Bund-Länder-Beschlüsse sowie der Landesverordnung, 
verhältnismäßig ist.

  Mit Schreiben vom 09.03.2021 hat das Niedersächsische Landesge-
sundheitsamt das Einvernehmen zur Veröffentlichung dieser Allge-
meinverfügung erteilt.

  Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG sofort vollziehbar. Eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG).
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 
26122 Oldenburg, erhoben werden.
Wittmund, den 09.03.2021  

Landkreis Wittmund
 (L. S.) Der Landrat 

Holger Heymann

Hinweis: Diese Allgemeinverfügung einschließlich Begründung kann auf 
der Internetseite des Landkreises www.landkreis-wittmund.de eingesehen 
werden. 

Haushaltssatzung 
des Landkreises Wittmund  
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat 
der Kreistag des Landkreises Wittmund in der Sitzung am 10. Dezember 
2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1 der ordentlichen Erträge auf  137.966.100,00 EUR
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  144.725.500,00 EUR
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf  12.800,00 EUR
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 EUR
2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  2.1 der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 133.603.000,00 EUR
  2.2 der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit auf 135.674.500,00 EUR
  2.3 der Einzahlungen für  

Investitionstätigkeit auf 5.648.000,00 EUR
  2.4 der Auszahlungen für  

Investitionstätigkeit auf 12.835.400,00 EUR
  2.5 der Einzahlungen für  

Finanzierungstätigkeit auf 7.187.400,00 EUR
  2.6 der Auszahlungen für  

Finanzierungstätigkeit auf 1.538.000,00 EUR
festgesetzt.
Nachrichtlich:
  Gesamtbetrag der Einzahlungen  

des Finanzhaushaltes  146.438.400,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen  

des Finanzhaushaltes  150.047.900,00 EUR
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 
7.187.400,00 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
49.794.000,00 EUR festgesetzt. 

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredi-
te zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 51,0 v. H. der Steuerkraftmess-
zahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehöri-
gen Gemeinden und auf 51,0 v. H. der anzurechnenden Schlüsselzuwei-
sungen der Samtgemeinden festgesetzt.
Wittmund, den 10. Dezember 2020 

Landkreis Wittmund
 (L. S.) Der Landrat 

Holger Heymann

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 NKomVG sowie § 15 Abs. 6 
NFAG erforderlichen Genehmigungen sind durch das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport, Hannover, am 03.03.2021 unter dem 
Aktenzeichen 32.96 – 10302-462 (2021) erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 12.03. 
bis zum 22.03.2021 im Kreishaus in Wittmund, Am Markt 9, Zimmer 3, 
26409 Wittmund, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass das Kreishaus wegen dem Coronavirus z. Z. nur einge-
schränkt geöffnet ist. In dringenden Fällen kann eine Einsichtnahme nach 
terminlicher Vereinbarung erfolgen. Der Haushaltsplan des Landkreises 
kann auch auf der Internetseite des Landkreises (www.landkreis-witt-
mund.de à Politik & Verwaltung à Zahlen, Daten Fakten à Haushaltsplä-
ne) eingesehen werden.
Wittmund, den 11. März 2021 

Landkreis Wittmund
 (L. S.) Der Landrat 

Heymann
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